
Beschluss Gemeinde Oberdorf, Quartierplanvorschriften «Fraisa-Areal» 
 
Die von der Einwohnergemeindeversammlung Oberdorf am 16. April 2018 beschlossenen 
Quartierplanvorschriften «Fraisa-Areal» werden gestützt auf § 2 RBG im Sinne der 
Erwägungen mit nachstehenden Änderungen genehmigt und damit allgemeinverbindlich 
erklärt. 

 
Änderungen: 
Gestützt auf § 31 Absatz 5 RBG werden folgende, vom Gemeinderat beantragte 
geringfügige Änderungen genehmigt: 
a) Begradigung der Autoeinstellhallenzufahrt bei gleichzeitiger Verlegung der 

«Hauptzu- und wegfahrt» in den «Bereich private Erschliessung». 
b) Ersatzlose Aufhebung der überlagernden Zone «Bereich, in der die Schutzzone 

Gewässerraum befahren und befestigt werden kann» im Einmündungsbereich 
des Teichmattwegs. 

c) Ergänzung des Quartierplanlegendeneintrags «Bereich in der die Schutzzone 
Gewässerraum befahren und befestigt werden kann» mit «… aber nicht 
versiegelt werden darf» 

d) Ergänzung von § 5 Abs. 3 Quartierplanreglement mit folgender Formulierung: 
«Die Schutzzone Gewässerraum darf nicht versiegelt werden. Dies gilt auch für 
den Bereich, wo die Schutzzone Gewässerraum befahren und befestigt werden 
kann.» 

 


